
 

 

1 Für eine zweifelsfreie Zuordnung des Vertrages ist die Verwendung des Deckblattes unbe-
dingt erforderlich. 
 

Leitfaden für den Vertragsbeitritt gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

Die KKH hat mit Wirkung zum 15.07.2022 einen Vertrag nach § 127 Abs. 1 SGB V über die 
Versorgung ihrer Versicherten mit Apparative Kompressionstherapie - Mehrstufengeräte (Pro-
duktgruppe 17) als Kaufprodukte geschlossen. Diesem Rahmenvertrag können andere Leis-
tungserbringer zu den gleichen Bedingungen beitreten. Der Vertrag hat eine unbefristete Lauf-
zeit. 
 

Für den Beitritt verwenden Sie bitte die beigefügte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt. Senden 
Sie bitte nur die vollständig ausgefüllte Beitrittserklärung inkl. Deckblatt1 mit Ihrem Präqualifi-
zierungszertifikat für die Versorgungsbereiche 17 E und Ihre Hersteller Autorisierung bevor-
zugt per E-Mail an folgenden Empfänger: 
 

zhm@kkh.de 

 

oder per Post an folgende Adresse: 

 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 

Referat Hilfsmittel 

30125 Hannover 

 

Achten Sie bitte darauf, dass, wenn der Beitritt für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten er-
klärt wird, alle Unternehmen/Betriebsstätten unter Angabe der IK aufgelistet werden und die 
Bestätigung der PQS über die erfolgreiche Durchführung der Präqualifizierung für alle Unter-
nehmen/Betriebsstätten, für die der Beitritt erklärt wird, als Kopie beigefügt wird. 
 

Sobald Ihre Beitrittserklärung vorliegt, wird geprüft, ob die Voraussetzungen zum Vertragsbei-

tritt erfüllt sind. Sofern im Rahmen der Prüfung noch Fragen hinsichtlich des Beitritts zu klären 

sind, werden wir Sie kontaktieren. Sobald nachweislich alle Voraussetzungen zum Vertrags-

beitritt erfüllt sind, erhalten Sie ein Bestätigungsschreiben. Beachten Sie bitte, dass der Bei-

tritt erst mit Zugang des Bestätigungsschreibens der KKH wirksam wird. 

 

Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung nach 
§127 Abs. 1 SGB V mit der KKH. 

 

Für Fragen zu dem Vertrag wenden Sie sich bitte direkt an: 
 

 Frau Ayleen Nieth (E-Mail: ayleen.nieth@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3119) oder   

 Herr Sven Fricke (E-Mail: sven.fricke@kkh.de – Tel.: 0511 2802-3347) 
 
aus dem Referat Hilfsmittel. 
 

 

 
 



  

Absender: 
______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 
 
 
 
KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 
 
 
 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 

 

 

 

Hier: Beitrittserklärung zum Vertrag über die Versorgung der Versicherten mit Hilfs-

mitteln der apparativen Kompressionstherapie (PG 17) 

 
 
 
Sehr geehrte Frau Nieth, 
 
anbei erhalten Sie die unterzeichnete Beitrittserklärung zum Vertrag über die Versorgung der 
Versicherten der KKH mit Hilfsmitteln der apparativen Kompressionstherapie nebst Präqualifi-
zierungsnachweis und Nachweis der Hersteller Autorisierung. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
  



 

 

 
 

 

 

 

Beitrittserklärung der Leistungserbringer 

gemäß § 127 Abs. 2 SGB V 
zum 

 

Vertrag über die Versorgung der Versicherten mit Hilfsmitteln der apparativen 

 Kompressionstherapie (PG 17) 

 

 

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19.99.N38 

 

 

 

Leistungserbringer/Verband 

 
Name und ggf. Rechtsform:  ______________________________ 

Straße/Hausnummer:  ______________________________ 

Postleitzahl/Ort:  ______________________________ 

Telefon/Fax:  ______________________________ 

E-Mail:  ______________________________ 

Ansprechpartner:  ______________________________ 

IK:  ______________________________ 

 
 

Erklärung: 

 
1. Wir erklären hiermit den Beitritt zu dem o. g. Vertrag gem. § 127 Abs. 2 SGB V. Der Bei-

tritt wird nach positiver Prüfung der eingereichten Unterlagen mit Zugang der Bestätigung 
der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH wirksam.  

 
Der Beitritt wird für mehrere Unternehmen/Betriebsstätten erklärt: 

 
□  Nein, der Beitritt wird nur für die o.g. Betriebsstätte erklärt. 
 
□  Ja, der Beitritt wird für folgende Betriebsstätten erklärt [Bitte geben Sie hier die Institu-

tionskennzeichen an, für die der Beitritt erklärt wird]: 
 
 

  

  

  

  

  

 

 

 



 

 

 
 

 

2. Mit Abgabe dieser Beitrittserklärung beabsichtigen wir den Beitritt [Zutreffendes bitte ankreu-

zen.]: 
 

□  bundesweit  

□  in folgenden Bundesländern: 

 
□  teilweisen Beitritt zu folgenden Postleitzahl-Regionen: [Bitte geben Sie hier die Postleit-

zahlen an, in denen Sie versorgen können]: 
 
 

  

  

  

  

 

 

 

□ Baden-Württemberg 

□ Bayern 

□ Berlin 

□ Brandenburg 

□ Bremen 

□ Hamburg 

□ Hessen 

□ Mecklenburg-Vorpommern 

□ Niedersachsen 

□ Nordrhein-Westfalen 

□ Rheinland-Pfalz 

□ Saarland 

□ Sachsen 

□ Sachsen-Anhalt 

□ Schleswig-Holstein 

□ Thüringen 



 

 

 
 

3. Wir erklären, die Voraussetzungen für eine ausreichende, zweckmäßige und funktionsge-
rechte Herstellung, Abgabe und Anpassung der Hilfsmittel zu erfüllen. Das Präqualifizie-
rungsverfahren wurde bei einer - nach § 126 Abs. 1 a SGB V anerkannten Präqualifizie-
rungsstelle (PQS) - erfolgreich durchgeführt. Die Bestätigung der PQS über die erfolgrei-
che Durchführung der Präqualifizierung haben wir für alle Betriebsstätten, für die der Bei-
tritt erklärt wird, erhalten und haben diese als Kopie beigefügt. 

 
Wir verpflichten uns, der KKH sämtliche Änderungen unverzüglich mitzuteilen, welche 
Auswirkungen auf unsere Eignung als Vertragspartner haben (vgl. § 126 Abs. 1 SGB V). 
Uns ist bekannt, dass das vertragliche Versorgungsrecht entfällt, sobald die Vorausset-
zungen nach § 126 Abs. 1 Satz 2 SGB V nicht mehr gegeben sind. Uns ist bekannt, dass 
für dennoch erfolgte Versorgungen kein Vergütungsanspruch besteht. 
 

4. Wir erklären hiermit, dass wir für die erbrachten Leistungen (Abgabe, Wartung und Repa-
ratur) vom Hersteller oder seinem autorisierten inländischen Vertreiber durch Schulung 
und Ausstattung berechtigt sind (Vorschriften des Medizinproduktegesetzes), diese zu er-
bringen. 
 
Diese Autorisierung durch den Hersteller ist personenbezogen dokumentiert und eine Ko-
pie mit der Beitrittserklärung beigefügt.  
 
Für folgende vertragsgegenständliche Produkte (Hilfsmittelpositionsnummern) der appa-
rativen Kompressionstherapie sind wir vom Hersteller autorisiert: 
 

  

  

 
5. Wir erkennen die sich aus dem o. g. Vertrag einschließlich der Anlagen ergebenden 

Rechte und Pflichten an und lassen diese gegen uns gelten.  
 

6. Wir bestätigen hiermit, dass die Versicherten die Auswahlmöglichkeit zwischen einer hin-
reichenden Anzahl von aufzahlungsfreien, für die Versorgung geeigneten Hilfsmitteln ha-
ben. 

 
7. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Angaben der Wahrheit entsprechen. Uns ist 

bekannt, dass ein Vergütungsanspruch für die Versorgung nicht besteht, wenn nicht alle 
gesetzlichen und vertraglichen Regelungen, welche die Versorgung der Versicherten 
steuern sollen, eingehalten werden 
 

8. Wir bestätigen, dass wir für die Antragsstellung ausschließlich die eKV Schnittstelle 
ZHP.X3 verwenden. 

 
9. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, eine Ausfertigung des o. g. Vertrages von der KKH 

ausgehändigt bekommen zu haben.  
 
 
 
 
……………………………………..  ………………………………………………….. 
Ort, Datum     Unterschrift und Stempel Leistungserbringer 
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Rahmenvertrag 
 

gemäß § 127 Abs. 1 SGB V 
 
 
 

über die Versorgung der Versicherten 

der KKH - Kaufmännischen Krankenkasse mit Hilfsmitteln zur 

apparativen Kompressionstherapie (PG 17) 

 
 

zwischen 
 

 
Leistungserbringer:  

 
______________________________  

______________________________  

______________________________  

 
 

IK: ___________________________ 
 
 

- nachfolgend Leistungserbringer genannt - 
 
 

und 
 
 

Kaufmännische Krankenkasse – KKH 
 

vertreten durch den Vorstand, 
Karl-Wiechert-Allee 61, 

30625 Hannover 
 

- nachfolgend KKH genannt - 
 
 
 
 

Leistungserbringergruppenschlüssel: 19.99.N38 



Rahmenvertrag über die Versorgung mit Hilfsmitteln  
zur apparativen Kompressionstherapie (PG 17) 
in der Fassung vom 01.01.2026 

Seite 2 von 14 

Präambel 
 
In einer älter werdenden Gesellschaft wird die Versorgung mit Hilfsmitteln immer wichtiger. 
Versicherte müssen die richtigen Hilfen erhalten, um ihren Alltag trotz Einschränkung mög-
lichst selbstbestimmt bewältigen zu können.  
 
Die KKH sorgt für eine gute, qualitative und zeitgemäße Hilfsmittelversorgung. Der KKH sind 
Beratungs- und Betreuungsangebote für ihre Versicherten wichtig.  
 
Dieser Vertrag wird als Einzelvertrag mit dem Leistungserbringer geschlossen. Dem Rahmen-
vertrag können andere Leistungserbringer zu den gleichen Bedingungen beitreten.  
 
Unabhängig von einer Beitrittsmöglichkeit haben Leistungserbringer, Verbände oder sonstige 
Zusammenschlüsse der Leistungserbringer die Möglichkeit der Vertragsverhandlung mit der 
KKH. 

 
 Gegenstand 

 

Gegenstand des Rahmenvertrages ist die aufzahlungsfreie Neuversorgung/Erstversorgung 
oder als Wiedereinsatz für den Versicherten der KKH mit folgenden Hilfsmitteln (7-stellige 
Produktart gem. GKV-Hilfsmittelverzeichnis) und dem entsprechenden Zubehör einschließ-
lich aller damit im Zusammenhang stehenden Leistungen gem. Leistungsbeschreibung: 
 

 17.99.01.1 Apparate zur Kompressionstherapie - Mehrstufengeräte 
 

Unter einer Neuversorgung/Erstversorgung ist das generell erstmalige Beliefern eines Versi-
cherten durch den Leistungserbringer mit einem vertragsgegenständlichen Kompressionsge-
rät sowie mit dem medizinisch erforderlichen Zubehör zu verstehen. 
 
Es findet keine Umversorgung von Versicherten, die bereits in der Vergangenheit mit einem 
der vertragsgegenständlichen Hilfsmittel versorgt wurden, statt. 
 
Die Versorgung der Versicherten erfolgt über Einzelaufträge. Die Einzelaufträge bedürfen ei-
ner gesonderten Genehmigung (d.h. Einzelauftragserteilung) im Antragsverfahren nach § 15 
dieses Rahmenvertrages. Maßgebend für den Leistungsumfang/die Leistungsanforderungen 
ist neben diesem Rahmenvertrag die Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“. 
 

 Vertragsbestandteile 
 
Bestandteile dieses Vertrages sind: 

 der Rahmenvertrag 
 die Anlagen: 

o Anlage 01  Leistungsbeschreibung 
o Anlage 02  Bedarfsermittlung zur apparativen Kompressionstherapie 
o Anlage 03 Preisblatt  
o Anlage 04 Abrechnungsregelung 
o Anlage 05  nicht besetzt  
o Anlage 06 Beratung des Versicherten 
o Anlage 07 Mehrkostendokumentation 
o Anlage 08 Bestätigung Empfang, Einweisung, Funktionsprüfung 
o Anlage 09 Nachbetreuung 
o Anlage 10 Formblatt Medizinprodukte-Sicherheitsplanverordnung 
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 Geltungsbereich 
 
(1) Der Rahmenvertrag berechtigt und verpflichtet - unter Berücksichtigung bestehender 

Wahlrechte der Versicherten - den Leistungserbringer zur Versorgung der Versicher-
ten der KKH, die eine vertragsärztliche Verordnung für die vertragsgegenständlichen 
Hilfsmittel mit Wirkung ab Vertragsbeginn besitzen bzw. denen ein ärztliches Verord-
nungsblatt („Muster 16“) während der Vertragslaufzeit ausgestellt wird. 
 

(2) Dieser Rahmenvertrag gilt für Versicherte, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland haben.  

 
 Leistungsvoraussetzungen 

 
(1) Der Leistungserbringer hat die Voraussetzungen gemäß § 126 SGB V an eine ausrei-

chende, zweckmäßige und funktionsgerechte Versorgung mit den vertragsgegenständ-
lichen Hilfsmitteln zu erfüllen. Das Präqualifizierungsverfahren für den Versorgungsbe-
reich 17E wurde bei einer - nach § 126 Abs. 1a SGB V anerkannten Präqualifizierungs-
stelle (PQS) - erfolgreich durchgeführt. 
 

(2) Des Weiteren sind die gemeinsamen Empfehlungen der Spitzenverbände der Kranken-
kassen für die einheitliche Anwendung der Anforderungen an die Versorgung einzuhal-
ten und die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, insbesondere: 

 
 das Medizinproduktegesetz (MPG), 
 die Medizinproduktebetreiberverordnung (MPBetreibV),  
 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
 Medical Device Regulation (MDR) 
 Unique Device Identification number (UDI) 

 
in der jeweils geltenden Fassung zu beachten.  

 
(3) Es gelten die Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Verordnung 

von Hilfsmitteln (Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL) in der vertragsärztlichen Versorgung 
gemäß § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 SGB V in der jeweils gültigen Fassung.  

 
(4) Die medizinische Notwendigkeit der Hilfsmittelversorgung ist durch eine vertragsärztli-

che Verordnung („Muster 16") nachzuweisen (vgl. Hilfsmittel-Richtlinie/HilfsM-RL). Ent-
hält eine Verschreibung einen für den Abgebenden erkennbaren Irrtum, ist sie nicht 
lesbar oder ergeben sich sonstige Bedenken, so darf das Hilfsmittel nicht abgegeben 
werden, bevor die Unklarheit beseitigt ist. Unklarheiten sind durch Rücksprache mit 
dem behandelnden Arzt zu beseitigen. 

 
(5) Der Leistungserbringer hat über die gesamte Vertragslaufzeit ausreichend Personal 

einzusetzen, das die erforderliche Fachkunde gemäß § 18 und die erforderlichen Mittel 
zur ordnungsgemäßen Ausführung der vertraglichen Leistung besitzt. 

 
(6) Die erforderlichen Geräte, sonstigen Arbeitsmittel und Räumlichkeiten, die nach ihrer 

Anzahl, Beschaffenheit und Ausstattung geeignet und erforderlich sind, eine fach- und 
fristgerechte Versorgung, Wartungen, sicherheitstechnische Kontrollen und Reparatu-
ren gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ durchzuführen, sind vorzuhalten. Glei-
ches gilt für die hierfür erforderlichen Ersatz- und Zubehörteile. 
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(7) Der Leistungserbringer hat das Vorliegen der vorstehenden Leistungsvoraussetzungen 
über den gesamten Vertragszeitraum sicherzustellen. Sollte eine der genannten Vo-
raussetzungen entfallen, ist die KKH unverzüglich schriftlich zu informieren. Der Leis-
tungserbringer hat auf Anforderung während der Vertragslaufzeit das Vorliegen der 
Leistungsvoraussetzungen durch geeignete Nachweise der KKH prüffähig darzulegen. 

 
 Prüfrechte 

 
(1) Der Leistungserbringer hat auf Anforderung der KKH während der Vertragslaufzeit das 

Vorliegen der Leistungsvoraussetzungen durch geeignete Nachweise der KKH prüffä-
hig darzulegen. 

 
(2) Die KKH ist berechtigt, die Qualität der Versorgung und die Einhaltung der daten-

schutzrechtlichen Vorgaben in geeigneter Weise zu überprüfen. Sie kann hierzu unan-
gemeldete Testversorgungen und Besichtigungen der Betriebsstätten des Leistungser-
bringers durchführen. Die KKH wird dies rechtzeitig ankündigen. 

 
 Der Leistungserbringer gestattet der KKH innerhalb der Betriebszeiten den ungehinder-

ten Zutritt zur Betriebsstätte und die Einsichtnahme in die Nachweise über das Vorlie-
gen der Leistungsvoraussetzungen sowie in die Dokumentation der erbrachten Leis-
tungen. 

 
 Die KKH behält sich vor, zu den geschäftsüblichen Zeiten Testanrufe durchzuführen, 

um sich von der Leistungsfähigkeit des Leistungserbringers und den in der Anlage 01: 
„Leistungsbeschreibung“ unter Ziffer 10 aufgeführten Vorgaben zur telefonischen Er-
reichbarkeit zu überzeugen.  

 
 Die KKH kann in Fragen der Qualitätssicherung den Medizinischen Dienst (MD) hinzu-

ziehen. 
 
(3) Die KKH kann die medizinische Notwendigkeit der vertragsgegenständlichen Hilfsmit-

telversorgung überprüfen. Mit der Prüfung der Erforderlichkeit der Hilfsmittelversorgung 
wird der KKH den Medizinischen Dienst im Einzelfall beauftragen.  

 
 Vertragslaufzeit 

 
Der Rahmenvertrag tritt am 15.07.2022 in Kraft und gilt unbefristet. 

 
 Kündigung 

 
(1) Beide Parteien haben das Recht, den vollständigen Vertrag mit seinen Anlagen und 

Anhängen mit einer Frist von 3 Monaten zum Monatsende ordentlich zu kündigen. Eine 
Kündigung des Hauptvertrages schließt die Kündigung der Anlagen und Anhänge ein.  

 
(2) Erfolgt eine Kündigung des Vertrages durch den Leistungserbringer, hat er diese per 

Post an folgende zuständige Stelle zu übermitteln: 
 

KKH Kaufmännische Krankenkasse 
Referat Hilfsmittel 
30125 Hannover 

 
Maßgeblich für die Einhaltung der Kündigungsfrist ist der Zugang des Kündigungs-
schreibens. Die Kündigung bedarf der Schriftform 
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Hiervon unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur außerordentlichen fristlosen 
Kündigung aus wichtigem Grund. 

 
 Sonderkündigungsrecht 

 
(1) Auf Seiten der KKH liegt ein Grund zur außerordentlichen Kündigung vor, wenn: 
 

a) die Leistungsvoraussetzungen nach § 4 nicht mehr gegeben sind, 
 

b) die vertragliche Zusammenarbeit aufgrund einer bereits erfolgten oder bevorste-
henden Aufsichtsanordnung durch die zuständige Aufsichtsbehörde unzulässig 
ist, 

c) sie mit einer anderen Krankenkasse fusioniert. 
  
(2) Die KKH kann den Vertrag mit sofortiger Wirkung kündigen, wenn über das Vermögen 

des Leistungserbringers das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzliches 
Verfahren eröffnet oder die Eröffnung beantragt oder dieser Antrag mangels Masse ab-
gelehnt worden ist oder die ordnungsgemäße Abwicklung des Vertrags dadurch in 
Frage gestellt ist, dass er seine Zahlungen nicht nur vorübergehend einstellt. 
 

(3) Die Vertragspartner sind zur außerordentlichen Kündigung berechtigt, wenn die Anfor-
derungen an die Qualität der Versorgung und der Produkte durch Fortschreibung des 
Hilfsmittelverzeichnisses verändert werden. Die Kündigung wirkt mit einer Frist von vier 
Wochen zum Monatsende. Maßgeblich für die Berechnung der Frist ist das Datum der 
Bekanntmachung des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen (GKV-Spitzenver-
band) über die Fortschreibung des Hilfsmittelverzeichnisses zu den vertragsgegen-
ständlichen Hilfsmitteln. 

 
 Folgen von Vertragsverstößen 

 
(1) Erfüllt der Leistungserbringer seine Vertragspflichten nicht oder fügt er der KKH in 

sonstiger Weise Schaden zu, so kann ihn die KKH unter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit abmahnen. 
 

(2) Die KKH ist bei einer Nichtversorgung oder nicht fristgerechten Versorgung durch den 
Leistungserbringer dazu berechtigt, im Rahmen einer Ermessensentscheidung eine 
Nachbesserungsfrist zu setzten oder die Versorgung durch Dritte sicherzustellen. 
Kommt der Leistungserbringer seiner Verpflichtung innerhalb der Nachbesserungsfrist 
nicht nach, so kann der Auftrag durch die KKH ebenfalls entzogen werden. Bei Auf-
tragsentzug hat der Leistungserbringer die entstehenden Mehrkosten der Ersatzversor-
gung zu tragen. Die Kosten sind der KKH nach Rechnungsstellung zu begleichen. Abs. 
2 Satz 2 gilt nicht, wenn der Leistungserbringer die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 
hat. Es gelten im Übrigen die Bestimmungen der Leistungsbeschreibung. 

 
(3) Kommt der Leistungserbringer seiner in der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ defi-

nierten Beratungs- und/oder Einweisungspflicht nicht nach, so verwirkt er eine Ver-
tragsstrafe. 

 
Als angemessene Höhe der Vertragsstrafe vereinbaren die Parteien 500,00 EUR je 
Versorgungsfall. Die Summe aller Vertragsstrafen, die innerhalb eines Kalenderjahres 
verwirkt werden können, ist begrenzt auf maximal 5% des Jahresumsatzes, den der 
Leistungserbringer mit der Versorgung der Versicherten über diesen Vertrag in dem 
Kalenderjahr erzielt. Gemessen an der Höchstgrenze zu viel gezahlte Vertragsstrafen 
werden nach Ablauf des Kalenderjahres von der KKH unverzüglich erstattet. 
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(4)  Die KKH ist dazu berechtigt, den Vertrag bei schwerwiegenden Vertragsverstößen aus 

wichtigem Grund fristlos zu kündigen. § 314 BGB gilt entsprechend. 
 
  Als schwerwiegender Vertragsverstoß und Grund für eine außerordentliche Kündigung 

gilt insbesondere: 
 

a) Berechnung nicht ausgeführter oder abweichender Leistungen und Lieferun-
gen, 

b) wiederholter oder schwerer Verstoß gegen die gesetzlichen Datenschutzre-
gelungen, 

c) die Erhebung von Aufzahlungen gegenüber den Versicherten, die nicht den 
gesetzlichen oder vertraglichen Regelungen entsprechen,  

d) rufschädigende Äußerungen über die KKH gegenüber den Versicherten. 
e) ein Verstoß gegen die Regelungen des § 10 dieses Vertrages, 
f) die personellen Anforderungen gem. § 18 dieses Vertrages werden nicht er-

füllt, 
g) wenn wiederholt eine Vertragsstrafe gemäß § 9 Abs. 3 verwirkt wurde. 

 
 Zusammenarbeit zwischen dem Leistungserbringer und Ärzten 

 
(1) Eine gezielte Beeinflussung der Ärzte, insbesondere hinsichtlich der Verordnung be-

stimmter Hilfsmittel/Leistungen ist unzulässig. 
 
(2) Der Leistungserbringer verpflichtet sich, keine Hilfsmitteldepots in Arztpraxen, Kran-

kenhäusern, Reha-Kliniken oder sonstigen Einrichtungen einzurichten.  
 
(3) Eine Vergütung von Dienstleistungen oder die Gewährung anderer Vorteile an nieder-

gelassene Ärzte, stationäre Einrichtungen bzw. deren Mitarbeiter durch den Leis-
tungserbringer im Zusammenhang mit der Leistung ist unzulässig. 

 
(4) Unzulässig ist auch die Gewährung von Vergütungen, Provisionen oder anderer Vor-

teile (z.B. unentgeltliche Erbringung von nicht vertraglich vereinbarten Leistungen) für 
die Zuweisung von Patienten und Verordnungen. 
 

(5) Eine Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Ärzten oder Krankenhäusern 
mit dem Ziel, eine Ausweitung der Verordnungen beziehungsweise die Inanspruch-
nahme von Hilfsmitteln zu erzielen, oder dergestalt, dass die freie Wahl der Versi-
cherten unter den versorgungsberechtigten Leistungserbringern beeinflusst wird, ist 
nicht zulässig.  
 

(6) Koordinierende Kooperationsvereinbarungen mit Krankenhäusern im Rahmen des 
Überleitmanagements sind zulässig, soweit diese wettbewerbsrechtskonform ausge-
staltet sind und sichergestellt ist, dass die freie Wahl der Versicherten unter den ver-
sorgungsberechtigten Leistungserbringern gewährleistet wird. Im Rahmen solcher 
Kooperationsmodelle können die vertraglich vereinbarten hilfsmittelbezogenen Bera-
tungsleistungen während des stationären Aufenthalts des Versicherten im Kranken-
haus erbracht werden. Es gilt § 4 Abs. 6 des Rahmenvertrages über ein Entlassma-
nagement beim Übergang in die Versorgung nach Krankenhausbehandlung nach § 
39 Abs. 1a S. 9 SGB V (Rahmenvertrag Entlassmanagement).  

 
(7) Es gelten die im Kodex „Medizinprodukte 2020" der Spitzenverbände der Gesetzli-

chen Krankenkassen und des Bundesfachverbandes BVMed niedergelegten Verhal-
tensregeln in der aktuellen Fassung; zuletzt geändert am 19.06.2020. 
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(8) Es gelten im Übrigen die Regelungen des § 128 SGB V. 
 
(9) Ein Verstoß gegen Abs. 1 bis 8 stellt einen schweren Vertragsverstoß i.S. v § 9 dar.  
 

 Preise und Vergütung 
 
(1) Die vereinbarten Preise sind jeweils exklusiv der gesetzlichen Umsatzsteuer (netto). 

Es gilt der aktuelle zum Abgabezeitpunkt gültige gesetzliche Umsatzsteuersatz. Die 
Preise gelten für die Dauer der Vertragslaufzeit. 
 

(2) Die Vergütung der jeweiligen Leistung ergibt sich aus der Anlage 03 „Preisblatt“ zu 
dieser Vereinbarung. Mit der Zahlung der vereinbarten Vertragspreise sind alle nach 
diesem Vertrag zu erbringenden Leistungen abgegolten. 
 

(3) Die Vergütung des Leistungserbringers ist innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der 
prüfbaren Abrechnung gemäß Anlage 04 „Abrechnungsregelung" zur Zahlung fällig. 
 

(4) Sofern ein Versorgungs-/Genehmigungszeitraum planmäßig über das Ende des Ver-
trages hinausgeht, ist der Leistungserbringer dennoch verpflichtet diese Leistung ge-
mäß der Anlage 01 „Leistungsbeschreibung“ und dieses Rahmenvertrages zu erbrin-
gen. 
 

(5) Der Vergütungsanspruch entsteht nur, wenn alle gesetzlichen und vertraglichen Re-
gelungen, welche die Versorgung der Versicherten steuern sollen, eingehalten wer-
den. 
 

(6) Können Hilfsmittel wegen Nichtannahme, Tod des Versicherten oder sonstigen nicht 
durch den Leistungserbringer zu vertretenden Gründen keiner Nutzung zugeführt 
werden, so hat der Leistungserbringer grundsätzlich keinen Anspruch auf Vergütung.  
 

(7) Befindet sich der Versicherte im Annahmeverzug oder verweigert er die Annahme 
des Hilfsmittels ohne hinreichenden Grund, so fordert der Leistungserbringer den Ver-
sicherten zweimal schriftlich zur Abholung oder Annahme des Hilfsmittels auf. Bei der 
zweiten schriftlichen Mahnung wird die KKH in Durchschrift informiert.  
 

(8) Ein Vergütungsanspruch ohne Abgabe des Hilfsmittels besteht nur für Hilfsmittel oder 
Teile von Hilfsmitteln, die individuell an den Versicherten angepasst bzw. für ihn indi-
viduell gefertigt wurden und nicht wiederverwendet werden können. In diesen Fällen 
hat der Leistungserbringer einen separaten Kostenvoranschlag auf Basis des ent-
sprechenden Fertigungstands bzw. der erbrachten Teil-/ Leistungen zur Genehmi-
gung einzureichen und benennt die Gründe für die Antragsstellung. Die Aufforderun-
gen zur Abholung oder Annahme nach Absatz 9 sind in Kopie beizufügen. Die KKH 
genehmigt bei Plausibilität der Angaben den eingereichten Kostenvoranschlag mit se-
parater Genehmigungsnummer. Diese Genehmigungsnummer ist Grundlage für die 
nachfolgende Abrechnung.  

 
 Gesetzliche Zuzahlung 

 
(1) Der Vergütungsanspruch des Leistungserbringers verringert sich um die Zuzahlung 

nach § 33 Abs. 8 SGB V. Der Leistungserbringer hat gemäß den gesetzlichen Bestim-
mungen die Zuzahlung zur Versorgung vom Versicherten einzubehalten und kostenfrei 
zu quittieren. Eine darüberhinausgehende Kostenbeteiligung des Versicherten neben 
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der gesetzlichen Zuzahlung ist unzulässig und darf weder gefordert noch angenommen 
werden.  

 
(2) Dem Leistungserbringer ist es nicht gestattet, ein Entgelt für die Nichtteilnahme am 

Lastschriftverfahren zu verlangen. 
 

 Aufzahlungen 
 
(1) Verlangt der Versicherte eine über das Maß des medizinisch Notwendigen und damit 

über die Leistungspflicht der Krankenkasse hinausgehende Versorgung, hat er nach § 
33 Abs. 1 Satz 9 SGB V die Mehrkosten (Aufzahlung) selbst zu tragen. Dies betrifft 
auch dadurch bedingte höhere Folgekosten, wie z.B. Zubehör, Folgeleistungen und 
Reparaturen. 

 
(2) Die entstehenden Mehrkosten können dem Versicherten in Rechnung gestellt werden. 

Voraussetzung ist, dass der Versicherte die Mehrleistung ausdrücklich gewünscht und 
schriftlich bestätigt hat.  

   
(3) Der Leistungserbringer hat den Versicherten vorher schriftlich zu informieren, dass die 

KKH die hierdurch entstehenden Mehrkosten nicht übernimmt, und die Aufklärung in 
Anlage 07: Mehrkostendokumentation zu dokumentieren. 

 
(4) Auf Verlangen der KKH hat der Leistungserbringer die Anforderung der Mehrleistung 

und die Vornahme der Aufklärung über die Kostenpflicht nachzuweisen. 
 
(5) Die Höhe der mit dem Versicherten abgerechneten Mehrkosten nach § 33 Abs. 1 Satz 

9 ist bei der Abrechnung der Leistung anzugeben. 
 

 Qualität, Auswahl und Wirtschaftlichkeit des Hilfsmittels  
  

(1) Die Auswahl und Qualität des zweckmäßigen Hilfsmittels hat entsprechend der ärztli-
chen Verordnung, unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes gem. §§ 12, 70, 
135a SGB V zu erfolgen. Die Auswahl des konkreten Produktes zur medizinisch not-
wendigen und wirtschaftlichen Versorgung der Versicherten obliegt grundsätzlich dem 
Leistungserbringer und richtet sich indikationsbezogen nach dem jeweils notwendigen 
Bedarf des Versicherten. 
 

(2) Im Rahmen einer wirtschaftlichen Versorgung hat das Wiedereinsatzverfahren Vorrang 
gegenüber dem Neukauf. 
 

(3) Die bedarfsgerechte Versorgung der Versicherten (Auswahl, Anzahl und Lieferung des 
Hilfsmittels) hat ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich (§ 12 Abs. 1 SGB V) zu 
erfolgen. Qualität und Wirksamkeit haben in diesem Rahmen dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinischen Erkenntnisse und dem medizinischen Fortschritt zu ent-
sprechen. 
 

(4) Hat der Vertragsarzt ein Einzelprodukt (Name des Produktes und/oder Herstellerfirma) 
verordnet, entbindet das den Leistungserbringer und die KKH gemäß § 12 SGB V 
nicht, die Versorgung mit einem wirtschaftlicheren Hilfsmittel zu prüfen. Der Leistungs-
erbringer ist bei einem konkret verordneten Hilfsmittel nur dann zur Abgabe dieses Pro-
duktes verpflichtet, wenn der Arzt über die Diagnose hinaus eine produktbezogene, 
medizinische Begründung für die Versorgung mit diesem Produkt auf der ärztlichen 
Notwendigkeitsbescheinigung angegeben hat. 
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(5) Die KKH kann durch den Medizinischen Dienst beratend prüfen lassen, ob das Hilfs-
mittel medizinisch erforderlich ist. Die abschließende Entscheidung über die Auswahl 
eines Einzelproduktes trifft auf Basis des MD-Gutachtens die KKH.  

 
 Genehmigung (Kostenübernahmeerklärung) und Kostenvoranschlag (KVA) 

 
(1) Der Leistungserbringer hat die Versorgung nach vorheriger schriftlicher Genehmigung 

(Kostenübernahmeerklärung) der KKH durchzuführen, soweit keine abweichende Re-
gelung getroffen wurde. Kosten, die dem Leistungserbringer vor Erteilung der Geneh-
migung (Kostenübernahmeerklärung) der KKH entstehen, können nicht geltend ge-
macht werden.  

 
(2) Medizinisch notwendige Zubehörteile/Zurüstungen, die nicht mit den Vertragspreisen 

abgegolten sind, sind grundsätzlich genehmigungspflichtig.  
 
(3) Soweit der Leistungserbringer gemäß Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ einen Kos-

tenvoranschlag (KVA) zu erstellen und einzureichen hat, ist der Kostenvoranschlag 
(KVA) grundsätzlich in elektronischer Form (eKV) entsprechend der in den „Informatio-
nen der GKV SV Broschüre zum elektronischen Abrechnungsverfahren mit den gesetz-
lichen Krankenkassen beim Datenaustausch im Abrechnungsverfahren nach § 302 
SGB V“ benannte Stelle zu übermitteln. 
Dem Kostenvoranschlag ist eine Kopie der ärztlichen Verordnung beizufügen, sofern 
die Verordnung der KKH noch nicht vorgelegen hat. Auf Verlangen der KKH ist die 
ärztliche Verordnung im Original vorzulegen. 
 

(4) Die KKH prüft die per elektronischen Kostenvoranschlag (eKV) übermittelten Daten 
und entscheidet über die Kostenübernahme der beantragten Versorgung. Sie behält 
sich vor, unvollständige oder fehlerhafte Unterlagen an den Leistungserbringer zurück-
zusenden und die Genehmigung zu verweigern. Anderenfalls erhält der Leistungser-
bringer die für die Abrechnung notwendige Genehmigung/Kostenübernahmeerklärung 
sowie ggf. Unterlagen, die für die Versorgung relevant sind, im eKV-Verfahren. Soweit 
nicht ausdrücklich anders vermerkt, gilt die Genehmigung zu Lasten der KKH. 
 
Die KKH hat das Recht, während der Vertragslaufzeit Genehmigungsfreigrenzen zu 
ändern oder neu zu definieren, oder die Genehmigungspflicht in eine Genehmigungs-
freiheit umzustellen. Dies gilt auch im umgekehrten Fall. Diesbezügliche Änderungen 
werden spätestens einen Monat vor ihrem Wirksamwerden dem Leistungserbringer an-
gekündigt. 

 
 Versorgungsform  

 
Die Hilfsmittel werden im Kaufverfahren bzw. Wiedereinsatz, sowie zur Miete abgege-
ben. Nähere Angaben sind der Anlage 03: „Preisblatt“ zu entnehmen. 

 
 Medizinisch/technische Mindestanforderungen an Qualität und Ausführung der 

Hilfsmittel 
 
(1) Die medizinischen und technischen Mindestanforderungen an die Qualität und die Aus-

führung der Hilfsmittel in den Produktuntergruppen ergeben sich aus den Anforderun-
gen des Hilfsmittelverzeichnisses gem. § 139 SGB V für die betreffende Produkt-(un-
ter-)Gruppe in der aktuell gültigen Fassung.    

 
(2) Es sind ausschließlich Hilfsmittel zur Versorgung einzusetzen, die zum Zeitpunkt der 

Versorgung im Hilfsmittelverzeichnis gelistet sind.  
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(3) Bei Änderungen der Produktlistung/-Anforderungen im Hilfsmittelverzeichnis während 

der Vertragslaufzeit können vom Leistungserbringer zur Versorgung eingesetzte Hilfs-
mittel weiterhin verwendet werden. Dies gilt nicht für Hilfsmittel, die sich nicht bereits im 
Einsatz beim Versicherten befinden und die erstmalig beim Versicherten eingesetzt 
werden sollen. Wenn sich lediglich die Hilfsmittelpositionsnummer geändert hat (Um-
gruppierung im Hilfsmittelverzeichnis), bleibt das Versorgungsrecht für das betroffene 
Hilfsmittel für die Zukunft unter der neuen Hilfsmittelpositionsnummer bestehen. 

 
(4) Die vertragsgegenständlichen Hilfsmittel fallen bei verbindlicher Änderung der Produkt-

listung/Anforderungen mit Ausnahme der Hilfsmittel, die sich bereits beim Versicherten 
im Einsatz befinden, nicht mehr unter das vertragliche Versorgungsrecht und die ver-
tragliche Versorgungspflicht des Leistungserbringers. 

 
(5) Für Hilfsmittel (auf 10-Steller-Ebene) der vertragsgegenständlichen Produktarten, die 

während der Vertragslaufzeit neu in das Hilfsmittelverzeichnis aufgenommen werden, 
und die im Rahmen dieses Vertrages für die Versorgung der Versicherten der KKH ein-
gesetzt werden sollen, gelten grundsätzlich die Regelungen der Produktart.  

 

(6) Im Kaufverfahren dürfen grundsätzlich nur neue, unbenutzte Hilfsmittel eingesetzt wer-
den. 

 
§ 17a Weitere Anforderungen an die Versorgung und die Hilfsmittel,  

die über die Anforderungen gemäß Hilfsmittelverzeichnis hinausgehen 
 

(1) Weitere Anforderungen an die Qualität und Ausführung der Hilfsmittel, die über die me-
dizinischen und technischen Mindestanforderungen an die Qualität und die Ausführung 
der Hilfsmittel gem. § 16 Abs. 1 hinausgehen, sind in der Anlage 03: „Preisblatt“ zur je-
weiligen Produktart (7-Steller) unter Konstruktionsmerkmale aufzuführen und zu erfül-
len.  

 
(2) In der Anlage 01: „Leistungsbeschreibung“ sind die weiteren Anforderungen an den 

Versorgungsablauf, die über die Anforderungen des Hilfsmittelverzeichnisses hinaus-
gehen, beschrieben. Diese sind vollumfänglich zu erfüllen.  

 
 Personelle Anforderungen 

 
(1) Der Leistungserbringer setzt für die unmittelbare Versorgung der Versicherten aus-

schließlich fachlich qualifiziertes Personal ein, welches die erforderlichen Kenntnisse 
zur qualitätsgesicherten Versorgung von Hilfsmitteln zur apparativen Kompressionsthe-
rapie besitzen. Der Leistungserbringer erfüllt die in den Präqualifizierungskriterien ge-
nannten personellen Anforderungen. 

 
(2) Die Mitarbeiter des Leistungserbringers, die mit den Versicherten in Kontakt treten, 

müssen die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen. 
 
(3) Der Leistungserbringer stellt sicher, dass jeder Mitarbeiter, der im Rahmen der Ver-

sorgung der Versicherten der KKH zur hilfsmittelbezogenen Beratung und Betreuung 
eingesetzt wird, an den vorgeschriebenen Fortbildungsmaßnahmen und Produktschu-
lungen teilnimmt und somit auf dem fachlich aktuellsten Stand ist. Insbesondere 
Kenntnisse in den Bereichen des Medizinproduktegesetzes (MPG), den Hilfsmittel-
richtlinien, den Leitlinien (z.B. AWMF Leitlinie „Intermittierende pneumatische Kom-
pression (IPK, AIK)) und der Hygienerichtlinien werden vorausgesetzt. Die Teilnahme 
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an Fortbildungen ist personenbezogen zu dokumentieren und der KKH auf Verlangen 
nachzuweisen.  

 
(4) Die Anforderungen gemäß Absatz 1 bis 3 gelten auch für externe Personen, die der 

Leistungserbringer zur Hilfsmittel bezogenen Beratung und Betreuung einsetzt. 
 
(5) Der Leistungserbringer hat zu gewährleisten, dass im Verhinderungsfall der Fachkraft, 

die Vertretung durch eine andere Fachkraft mit denselben Qualifikationen sichergestellt 
ist. 

 

(6) Der Leistungserbringer stellt sicher, dass er für die erbrachten Leistungen (Abgabe, 
Wartung und Reparatur) vom Hersteller oder seinem autorisierten inländischen Vertrei-
ber durch Schulung und Ausstattung berechtigt ist (Vorschriften des Medizinprodukte-
gesetzes –MPG-), diese zu erbringen. Diese Autorisierung durch den Hersteller ist per-
sonenbezogen zu dokumentieren und der KKH nachzuweisen.  

 
 Abrechnung 

 
(1) Die Abrechnung erfolgt gemäß den Richtlinien nach § 302 SGB V in der jeweils gülti-

gen Fassung (siehe auch Anlage 04 „Abrechnungsregelung“). 
 

(2) Die Abrechnung erfolgt binnen sechs Monaten nach Abgabe. Nach Ablauf dieser Frist 
verliert der Leistungserbringer seinen Vergütungsanspruch.  

 
 Haftung und Gewährleistung 

 
(1) Der Leistungserbringer übernimmt die Gewähr für eine einwandfreie Ausführung, Be-

triebs- und Funktionsfähigkeit des Hilfsmittels bei der Auslieferung. Die Parteien sind 
sich einig, dass § 476 BGB entsprechende Anwendung findet. 
 

(2) Die Gewährleistungspflicht beginnt mit dem Tag der endgültigen Auslieferung und An-
nahme des Hilfsmittels durch den Versicherten bzw. einer durch ihn bevollmächtigte 
Person (Leistungserbringungsdatum). Der Leistungserbringer gewährleistet die ein-
wandfreie Beschaffenheit und Funktionsfähigkeit der zu liefernden oder abzugebenden 
Hilfsmittel gemäß der gesetzlichen Regelungen. Gewährleistungsansprüche verjähren 
gemäß der gesetzlichen Bestimmungen. Gewährleistungsarbeiten sind nicht gesondert 
vergütungsfähig.  
 

(3) Der Leistungserbringer haftet für sämtliche von ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen ver-
ursachten Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die in Erfüllung und bei Gele-
genheit der vertraglichen Verbindlichkeiten entstehen, es sei denn er hat die schadens-
auslösende Pflichtverletzung nicht zu vertreten. Es gelten für alle Haftungstatbestände 
die gesetzlichen Vorschriften. 
 

(4) Die KKH haftet nicht für Schäden und Verluste, die der Leistungserbringer oder seine 
Erfüllungsgehilfen bei der Ausführung der vertraglichen Leistungen erleiden. Der Leis-
tungserbringer verpflichtet sich, die KKH von entsprechenden Schadensersatz- oder 
sonstigen Ansprüchen jeglicher Art (z.B. von Versicherungen) freizustellen.  
 

(5) Vorstehendes gilt weder für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der KKH noch für Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
zumindest fahrlässigen Pflichtverletzung der KKH beruhen.  
 

(6) Im Übrigen haften alle beteiligten Vertragsparteien nach den gesetzlichen Vorschriften. 
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 Aufgabenübertragung 

 
Die KKH hat gemäß § 3 Abs. 2 Satz 1 der Verordnung über das Errichten, Betreiben 
und Anwenden von Medizinprodukten (MPBetreibV) die Pflichten eines Betreibers. Der 
Leistungserbringer übernimmt gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 MPBetreibV die aus diesen 
Pflichten resultierenden folgenden Aufgaben. Sofern für die vertraglich geregelten 
Hilfsmittel zutreffend umfassen diese: 
 
 die Einweisung in die ordnungsgemäße Handhabung des Medizinprodukts (§ 4 Abs. 

3 Satz 1 MPBetreibV), 
 die Instandhaltung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben (§ 7 MPBetreibV), 
 die Dokumentation der Einweisung bei der Abgabe aktiver nicht implantierbarer Me-

dizinprodukte (§ 4 Abs. 3 Satz 3 MPBetreibV), 
 das Führen der Bestandsverzeichnisse (§ 13 MPBetreibV) für aktive nicht implan-

tierbare Medizinprodukte, 
 die Durchführung der sicherheitstechnischen Kontrollen (§ 11 MPBetreibV) für Medi-

zinprodukte der Anlage 1 der MPBetreibV, 
 die Durchführung der messtechnischen Kontrollen (§ 14 MPBetreibV) für Medizin-

produkte der Anlage 2 der MPBetreibV, 
 das Führen der Medizinproduktebücher (§ 12 MPBetreibV) für Medizinprodukte der 

Anlage 1 und 2 der MPBetreibV. 
 

 Wettbewerb und Werbung 
 
(1) Werbemaßnahmen des Leistungserbringers sind auf sachliche Informationen abzu-

stellen und dürfen sich nicht auf die Leistungspflicht der KKH beziehen. Anschreiben 
an die Versicherten der KKH, die im Zusammenhang mit diesem Rahmenvertrag ste-
hen sind vorab inhaltlich mit der KKH abzustimmen. Dies gilt auch für die Benachrich-
tigung der Versicherten über das Ende dieses Rahmenvertrages. 
 

(2) Die KKH hat das Recht, ihre Versicherten über die Inhalte dieses Rahmenvertrages 
(insbesondere über das den Versicherten nach diesem Rahmenvertrag zustehenden 
Wahlrecht innerhalb der Produktart) zu informieren. Die KKH hat überdies das Recht, 
Krankenhäuser über die zur Leistungserbringung berechtigten teilnehmenden Leis-
tungserbringer zu informieren. 
 

(3) Eine gezielte Beeinflussung der Versicherten, insbesondere hinsichtlich der Beantra-
gung bestimmter Leistungen, ist nicht zulässig.  
 

(4) Bei der Kommunikation mit Versicherten hat der Leistungserbringer stets seine Neut-
ralitätspflicht in Bezug auf die Kostenträger zu wahren. Er unterlässt wertende Aussa-
gen zu Krankenkassen und vermeidet unwahre oder irreführende Aussagen zu den 
Inhalten des Versorgungsvertrages und/oder den maßgeblichen sozialrechtlichen 
Vorschriften. 
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 Insolvenz des Leistungserbringers 
 

(1) Der Leistungserbringer hat die KKH über die Einreichung eines Insolvenzantrages so-
wie über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens unverzüglich zu unterrichten. 
 

(2) Darüber hinaus stellt der Leistungserbringer der KKH unverzüglich sämtliche Daten 
und Unterlagen, die für die KKH zur Weiterversorgung der Versicherten notwendig sind 
in Papierform und/oder in elektronischer Form zur Verfügung.  

 
 Datenschutz 

 

(1) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen 
(insbesondere EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), SGB X, Landesdaten-
schutzgesetz, Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)) einzuhalten. 
 

(2) Der Leistungserbringer hat die Maßnahmen zum Datenschutz und zur Datensicherheit 
unter Berücksichtigung des Standes der Technik gem. Art. 32 EU-DSGVO, insbeson-
dere in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 EU-DSGVO, herzustellen und einzuhalten. 
Der Leistungserbringer verpflichtet sich, die im Rahmen dieses Vertrages bekannt wer-
denden Daten wie beispielsweise Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, personenbezo-
gene Daten von Versicherten (wie z. B. Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Di-
agnosen und Krankheiten etc.) sowie alle zur Kenntnis gelangenden Informationen und 
Unterlagen vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben, sofern keine 
gesetzlichen Übermittlungsbefugnisse, wie zum Beispiel nach dem SGB V, bestehen 
(Verschwiegenheitspflicht).  
 

(3) Daten dürfen nur im Rahmen der im Gesetz vorgesehenen oder im Vertrag genannten 
Aufgaben und Zwecke verarbeitet und genutzt und nicht länger gespeichert werden, 
als es für die Leistungserbringung, Gewährleistung und Abrechnung erforderlich ist. 
Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben von dieser Regelung unberührt. 
 

(4) Der Leistungserbringer ist verpflichtet, gemäß Art. 9 Abs. 3 EU-DSGVO für die Erfül-
lung der vertraglich vereinbarten Leistungen nur Personen einzusetzen, die auf die 
Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Da-
tenschutz vertraut gemacht wurden sowie regelmäßig informiert und angewiesen wer-
den (Datengeheimnis). Die Geheimhaltungspflicht besteht auch nach Vertragsende 
dauerhaft fort. 

 
(5) Die Benennung der KKH als Referenzkunde ist nur nach vorheriger schriftlicher Erlaub-

nis der KKH gestattet. 
 

 Abtretung/Aufrechnung 
 
(1) Die Abtretung von Rechten und Ansprüchen aus diesem Vertrag bedarf der vorherigen 

Zustimmung der anderen Vertragspartei.  
 
(2) Der Leistungserbringer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten For-

derungen aufrechnen.  
 

 Schriftform 
 

Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für diese Bestimmung. 
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 Salvatorische Klausel 

 
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so 
bleibt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen hiervon unberührt. In diesen Fällen werden 
die Vertragsparteien die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung erset-
zen, die dem mit der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich Gewollten am nächsten 
kommt. 
 
 

 
 
 
   
Ort, Datum                                                       Unterschrift Leistungserbringer 
   
  
  
 
 
  
  
Ort, Datum                                                        Kaufmännische Krankenkasse – KKH 
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Anlage 02: „Bedarfsermittlung“ zum Rahmenvertrag über die  
Versorgung mit Hilfsmitteln zur apparativen Kompressionstherapie  
(PG 17) in der Fassung vom 15.07.2022 
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Anlage 02: „Bedarfsermittlung“ 

 

Patient 

Name:  ___________________________ Vorname: _____________________________________ 

Telefon: ___________________________ Versicherten-Nr.: _______________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

 

Körpergröße: _______________ cm  Gewicht:_________________ kg 

Pflegedienstbetreuung: o ja   o nein     Pfleggrad: ________________ 

Gesetzlicher Betreuer: o ja   o nein    

 

Verordnete(s) Hilfsmittel: 

 

 
vorhandene Versorgung/Vorbehandlung: 

Bandagierung seit: _______________________________ 

Kompressionsstrumpf seit: _________________________ 

Strumpfart: o Flachstrick o Rundstrick     Kompr.-Klasse: ______________   

Manuelle Lymphdrainage seit: _________________  

Wie oft pro Woche ________ o 30 Min. o 45 Min. o 60 Min. 

 

Aufenthalt in Klinik:  o ja   o nein 

Wenn ja, wo? _________________________________________________________________________ 

Zeitraum: ____________________________________________________________________________ 

Wurde die Wirksamkeit der Therapie mit dem Kompressionsgerät getestet: o ja   o nein 

 

Weitere Faktoren: 

Kontraindikationen: o nein   o ja: __________________________________________________________ 

Motorische Einschränkungen: o nein   o ja ___________________________________________________ 

Psychische Einschränkungen: o nein   o ja __________________________________________________ 

Schmerzen: o nein   o ja _________________________________________________________________ 

Liegen Hautprobleme oder Allergien vor? o nein   o ja _________________________________________ 

Kann das verordnete Hilfsmittel aufgrund der o.g. Faktoren zum Einsatz kommen?  

o ja   o nein___________________________________________________________________________ 

 

Empfohlene Versorgung/Testung: 

Wurde die verordnete Versorgung beim Versicherten getestet? o ja   o nein 

Warum erfolgte keine Testung? __________________________________________________________ 

Ist das beantragte Hilfsmittel der Leitlinie entsprechend geeignet? o ja   o nein 

Wurden Alternativprodukte angeboten: o ja   o nein 

Wenn ja, welche: ______________________________________________________________________ 

Empfohlene Anwendungsdauer: __________________________________________________________ 

Empfohlene Ausstattung (Manschetten, Größe, Anzahl): _______________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Kann die/der Versicherte das Gerät selbstständig bedienen: o ja   o nein  

 o noch nicht sicher in der Anwendung o durch Pflege-/Betreuungsperson 
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Einverständniserklärung des Versicherten  

Mit meiner Unterschrift unter den Auswertungsbogen erkläre ich mich ausdrücklich damit einverstanden, 

dass Bild- bzw. Videomaterial, das zu Zwecken der Diagnostik, Therapie, Beratung oder Dokumentation 

erstellt wurde, ausdrücklich an den Medizinischen Dienst zur Sichtung weitergeleitet werden darf, damit 

dieser im Rahmen der medizinischen Begutachtung über das von mir angestrebte Hilfsmittel entscheiden 

kann. 

 

 

 

 

Ort, Datum  Unterschrift Versicherte/r*  Behandelnder Arzt/ Therapeut/ 

Leistungserbringer 

 



Anlage 03 „Preisblatt“ zum Rahmenvertrag

über die Versorgung mit apparativen Kompressionstherapie (PG 17)

in der Fassung vom 01.04.2026

Hilfsmittel-

positions-

nummer

Versorgungsform
Kenn-

zeichen

Genehmigungs-

pflicht

Verordnungs-

pflicht

Zuzahlungs-

pflicht
Preis (netto) 

Druckstufen 12

Druckbereich mmHg bis 80

Gradienter Druckaufbau ja

Pausenzeit in Sek 4

Zykluszeit in Sek 30

Programmauswahl nein

Gewicht Steuergerät in kg 4 bis 5

Sperrfunktion nein

Erweiterungseinsätze belüftet nein

Kammern überlappend

Manschettenanschlüsse 2

Sonderanfertigung nein
Wartung nein

Hilfsmittel-

positions-

nummer

Menge
Kenn-

zeichen

Genehmigungs-

pflicht

Verordnungs-

pflicht

Zuzahlungs-

pflicht
Preis (netto)

374,25 €

329,25 €

269,25 €

1.064,25 €

1.064,25 €

614,25 €

906,75 €

81,75 €

126,75 €

141,75 €

81,75 €

123,75 €

51,75 €

nein KVAReparatur 01 ja nein

nein* nein nein 35,00 €

750,00 €

ja nein nein 0,00 €

nein

Zubehör

1 12 ja ja

Hosenmanschette Gr. L, 24 Luftkammern inkl. Schlauchsatz

17.99.01.1

Ganzbeinmanschette mit Klettverschluss oder 

Reißverschluss inkl. Schlauchsatz versch. Größen
Armmanschette mit Reißverschluss mit integrierter 

Schukterkappe & Schlauchsatz

Hüftmanschette in 2 Größen

Hosenmanschette Gr. XL, 24 Luftkammern inkl. 

Schlauchsatz

ComfySleeve Halbjacke inkl. einem Verschluss

Jackenmanschette, 24 Luftkammern inkl. Schlauchsatz

Expander für Beinmanschetten

Expandersatz für Hosenmanschette - Standard oder Y-

Expander

Expandersatz Spezial für Hosenmanschette

Expander für Jacke, Rücken, gepolstert vorne und A-

Rückenexpander
Expandersatz für Jackenmanschette und verstellbarer 

Rückenexpander
Lympha Press Ersatz-Schlauchsatz für Bein- und 

Armmanschetten

ja ja ja 165,00 €

ja ja ja

ja ja 1.649,25 €

ja ja nein 899,25 €

Konstruktionsmerkmale

17.99.01.1

Festpreis 

Neukauf 

Restkauf nach 

Mietpauschale

Wiedereinsatz-

pauschale

Mietpauschale

  (12 Wochen)

Wartung

Rückholung/

Einlagerung

* Beauftragsungspflicht gemäß Anlage 1: Leistungsbeschreibung Ziff. 9

00

00

02

03

14

18

ja
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in der Fassung vom 01.04.2026

Hilfsmittel-

positions-

nummer

Versorgungsform
Kenn-

zeichen

Genehmigungs-

pflicht

Verordnungs-

pflicht

Zuzahlungs-

pflicht
Preis (netto) 

Druckstufen 4

Druckbereich mmHg bis 80

Gradienter Druckaufbau nein

Pausenzeit in Sek bis 60

Zykluszeit in Sek variable einzustellen
Programmauswahl nein
Gewicht Steuergerät in kg 1 bis 2
Sperrfunktion nein
Erweiterungseinsätze belüftet nein
Kammern überlappend

Manschettenanschlüsse 2

Sonderanfertigung nein
Wartung nein

Hilfsmittel-

positions-

nummer

Menge
Kenn-

zeichen

Genehmigungs-

pflicht

Verordnungs-

pflicht

Zuzahlungs-

pflicht
Preis (netto)

164,25 €

29,25 €

KVA

17.99.01.1

Ganzbeinmanschette mit Reißverschluss inkl. 

Schlauchsatz versch. Größen
1 12

35,00 €

ja ja nein

Phlebo Press Ersatz-Schlauchsatz für Beinmanschetten

Zubehör

0,00 €

Rückholung/

Einlagerung
18 nein* nein nein

Wartung 14 ja nein nein

614,25 €

ja

ja 165,00 €

Mietpauschale

  (12 Wochen)
03 ja ja ja 450,00 €

ja

Reparatur 01 ja nein nein

Konstruktionsmerkmale

17.99.01.1

Festpreis 

Neukauf 
00 ja

Wiedereinsatz-

pauschale
02 ja

* Beauftragsungspflicht gemäß Anlage 1: Leistungsbeschreibung Ziff. 9

ja 1.064,25 €

Restkauf nach 

Mietpauschale
00 ja ja nein
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Anlage 04: „Abrechnungsregelung“ 
 
Abrechnungsmodalitäten 

 

Grundsätzliches 
 
Eine Leistung ist erst dann abrechenbar, wenn die Leistung vollständig beim Versicherten 
erbracht wurde. Teilleistungen wie z.B. Interimsversorgungen und Erprobungen dürfen nicht 
abgerechnet werden. 

 
Zuständige Stelle für Abrechnungsregelung 
 
Die zuständige Stelle für die Abrechnung mit der KKH lautet wie folgt: 
 

Kaufmännische Krankenkasse - KKH 
c/o Abrechnungszentrum Emmendingen  

An der B3 Haus Nr. 6  
79312 Emmendingen 

Telefonnummer des Kundenservice: 07641 9201-0 
 
Rechnungslegung/Abrechnungsregelung 

 
(1) Für die Abrechnung gelten die Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen 

über Form und Inhalt des Abrechnungsverfahrens mit sonstigen Leistungserbringern 
nach § 302 Abs. 2 SGB V (im Folgenden Richtlinien genannt) in der jeweils aktuellen 
Fassung. Die Abrechnung hat folgende Bestandteile: 

- Abrechnungsdaten, 

- Kennzeichen Hilfsmittel, 

- 7-stelliger Schlüssel „Leistungserbringergruppe“ (LEGS), 

- gegebenenfalls Produktbesonderheiten, sofern diese in der entsprechenden Anlage 
aufgerührt wurde, 

- Abrechnungspositionsnummer, 

- Versorgungszeitraum (von/bis), 

- Gesamtaufstellung der Abrechnung (Gesamtrechnung, ggf. Sammelrechnung), 

- Begleitzettel für Urbelege (im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschi-
nell verwertbarer Datenübertragung), 

- Genehmigungsschreiben der KKH (bei Übermittlung per eKV ist kein Genehmi-
gungsschreiben und kein Ausdruck der Genehmigung erforderlich), 

- Urbelege (wie Verordnungsblätter (Muster 16), jeweils im Original). Neben der Ver-
ordnung (Muster 16) zugelassener Vertragsärzte akzeptiert der Auftraggeber im Ein-
zelfall auch nicht förmliche ärztliche Bescheinigungen durch zugelassene stationäre 
oder teilstationäre Einrichtungen (Krankenhausverordnung). Hier kann die Form 
vom Muster 16 abweichen; es müssen jedoch mindestens alle Inhalte vorhanden 
sein, 

- Empfangsbestätigung des Versicherten bzw. Lieferschein, 

- Angabe der Belegnummer bei Nachberechnungen auf Grund von Absetzungen oder 
Kürzungen früherer Rechnungen. 
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(2) Nach § 302 Abs. 1 SGB V ist der Leistungserbringer verpflichtet, der KKH die Abrech-
nungen im Wege elektronischer Datenübertragung oder maschinell verwertbar auf 
Datenträgern zu übermitteln. Werden die Abrechnungen nicht im Wege elektronischer 
Datenübertragung oder maschinell verwertbarer Datenträger übermittelt, hat die KKH 
gem. § 303 Abs. 3 SGB V die Daten nach zu erfassen. Die durch die Nacherfassung 
entstehenden Kosten hat die KKH dem Leistungserbringer durch eine pauschale 
Rechnungskürzung in Höhe von bis zu 5 v. H. des Nettorechnungsbetrages in 
Rechnung zu stellen, falls der Leistungserbringer die Gründe für die nicht maschinell 
verwertbare Datenübermittlung zu vertreten hat. 
 

(3) Der Leistungserbringer hat die nicht maschinell verwertbare Datenübermittlung zu 
vertreten, wenn die KKH die Voraussetzungen zur Annahme von Abrechnungen im 
Wege elektronischer Datenübertragung oder auf maschinell verwertbaren Datenträgern 
geschaffen hat. 
 

(4) Jeder neu Zugelassene ist verpflichtet, sich vor der erstmaligen Datenlieferung nach 
Abs. 1 bei der Kaufmännischen Krankenkasse - KKH, Karl-Wiechert-Allee 61, 30625 
Hannover, anzumelden. Dies gilt auch, wenn ein Abrechnungszentrum mit der 
Erstellung der Abrechnung beauftragt wurde. Sofern ein Betrieb mehrere Filialen hat 
und die Abrechnungen zentral erstellt werden, muss auch für das zentrale Abrechner-
IK eine Anmeldung vorgenommen werden. 

 
(5) Nimmt der Leistungserbringer erstmalig am maschinellen Abrechnungsverfahren mit 

einer Ersatzkasse teil, ist zunächst eine Erprobungsphase mit der KKH durchzuführen. 
In der Erprobungsphase erfolgt eine parallele Übermittlung von maschinellen Ab-
rechnungsdaten sowie Papierabrechnungen. Dabei sind die maschinellen Daten mit 
der Kennung "TSOL" als Testdaten zu kennzeichnen. Die maschinellen Abrechnungs-
daten und die Papierabrechnungen müssen identisch und vergleichbar sein. 

 
(6) Die Erprobungsphase mit der KKH ist beendet, wenn der Leistungserbringer der 

datenannehmenden Stelle der KKH dreimal hintereinander technisch und inhaltlich 
einwandfreie maschinelle Daten übermittelt hat. Dies gilt dann als erfüllt, wenn die KKH 
dem Zugelassenen keine Rückmeldung über Fehler in den Daten gibt. 
 

(7) Nach der Beendigung der Erprobungsphase werden vom Leistungserbringer 
ausschließlich Abrechnungen im Wege der elektronischen Datenübertragung oder auf 
maschinell verwertbaren Datenträgern im Sinne der Technischen Anlage zu den 
Richtlinien der Spitzenverbände der Krankenkassen übermittelt. Die Daten sind durch 
die Kennung "ESOL" als "Echtdaten" zu kennzeichnen. 
 

(8) Die Rechnungslegung erfolgt je Zugelassenem für alle Versorgungs-/ Abrechnungsfälle 
innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Versorgung. Die maschinell verwertbaren Daten 
sind an die von die von der KKH benannten Stellen zu liefern (s. VdAK/AEV- 
Kostenträgerdatei unter der Adresse www.vdak-aev.de, Stichwort "Datenaustausch").  
 

(9) Es werden nur syntaktisch einwandfreie Daten gemäß den Richtlinien angenommen. 
Fehlerhafte oder die Bedingungen der Richtlinien nach § 302 SGB V nicht erfüllende 
Abrechnungen sowie nicht korrekt vom Hilfsmittelanbieter ausgefüllte Urbelege/ 
Codierblätter werden an den Absender mit einem entsprechenden Fehlerhinweis 
zurückgesendet. 
 

(10) Die rechnungsbegründenden Unterlagen nach § 2 Abs. 1 Buchstaben b) (Urbelege) 
und d) (Kostenübernahmeerklärungen) der Richtlinien sind jeweils zeitgleich mit der 
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Rechnungslegung (Übermittlung der maschinellen Abrechnungsdaten nach § 2 Abs. 1 
Buchstaben a) und e) der Richtlinien) an die von der KKH benannten Stellen zu liefern. 
Die Unterlagen sind im Original in der in den Richtlinien beschriebenen Sortierreihen-
folge zu übermitteln. Nicht ordnungsgemäße oder fehlerhafte Angaben auf den 
Urbelegen oder Codierblättern führen zur Abweisung der Rechnung. Die hieraus 
entstehenden Zeitverzögerungen bei der Rechnungsprüfung und -zahlungen sind nicht 
von der KKH zu verantworten. 

 
(11) Den rechnungsbegründenden Unterlagen ist bei maschineller Abrechnung ein Begleit-

zettel gem. § 2 Abs. 1 Buchstabe f) der Richtlinien beizufügen. 
 

(12) Der Versicherte hat die Abgabe der Leistungen am Tag der Leistungserbringung durch 
Unterschrift zu bestätigen. Quittierungen im Voraus sind unzulässig. Auf den verein-
barten Formularen ist an vorgesehener Stelle der Stempel der Firma anzubringen. 
 

(13) Der Zugelassene trägt auf dem Verordnungsvordruck die folgenden Angaben auf: 
 

1. IK des Zugelassenen (§ 1), 

2. 10-stellige Hilfsmittelpositionsnummer sowie Faktor der abgegebenen 
 Leistung, 

3. Rechnungs- und Belegnummer, 

4. eingezogener Zuzahlungsbetrag und Bruttowert der Versorgung 
 (Vertragspreis, Festbetrag, Durchschnittspreis oder Wert des 
 Versorgungsvorschlags). 

 
(14) Anstelle der Auftragung der genannten Angaben auf dem Verordnungsblatt können die 

Angaben unter den folgenden Voraussetzungen auch auf dem separaten Codierblatt 
übermittelt werden. 

 
(15) Es ist zu jeder Verordnung ein separates Codierblatt zu erstellen, auf dem Codierblatt 

sind die o. g. Angaben vollständig aufzutragen, die Unterlagen zu einer Verordnung 
sind in der Sortierreihenfolge 
 

- Codierblatt, 

- Verordnung und 

- ggf. andere rechnungsbegründende Unterlagen zu der Verordnung  
 

anzuliefern und die zu einer Verordnung gehörenden Unterlagen sind fest miteinander 
zu verbinden. Andere Vorschriften für die Übermittlung der Urbelege, mit Ausnahme 
der Beschriftung der Verordnung, werden durch diese Regelung nicht berührt. Ist eine 
der genannten Voraussetzungen für die Übermittlung von Codierblättern, insbesondere 
die feste Verbindung der Unterlagen nicht erfüllt, kann die Rechnung von der  
KKH zurückgewiesen werden. 
 

(16) Der Einzug der Zuzahlung gem. § 33 Abs. 2 i. V. m. § 61 Satz 1 SGB V erfolgt durch 
den Zugelassenen entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen. Die Berechnung der 
Zuzahlung für die einzelne Leistung erfolgt auf der Basis des Vergütungssatzes für die 
jeweilige Leistung (kaufmännisch gerundet). Die von den Versicherten an den Zuge-
lassenen insgesamt zu zahlenden Zuzahlungsbeträge sind von den jeweiligen Endbe-
trägen abzusetzen. 
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(17) In der Abrechnung ist der in der vereinbarten Vergütungsliste festgelegte 7-stellige 
Schlüssel "Leistungserbringergruppe" anzugeben. Unter diesem Schlüssel dürfen aus-
schließlich die von der Vergütungsliste umfassten Leistungen abgerechnet werden. 
 

(18) Bei der Abrechnung ist für die Leistung ausschließlich die vereinbarte 10-stellige 
Hilfsmittelpositionsnummer der abgegebenen Leistung zu verwenden.  
 

(19) Bei Differenzen bzw. begründeten Beanstandungen der Abrechnung kann die  
KKH dem Zugelassenen die jeweils konkret beanstandeten 
Abrechnungsteile/Unterlagen oder die konkret beanstandeten einzelnen Datensätze 
unbezahlt zur Prüfung bzw. Korrektur zurückgeben. Sollten maschinell übermittelte 
Abrechnungsdaten oder Daten auf maschinell verwertbaren Datenträgern und die 
zugehörigen Urbelege nicht innerhalb von fünf Arbeitstagen (nach Eingang des ersten 
Bestandteils der Abrechnung) bei den von der KKH benannten Stellen vorliegen, 
können die vorhandenen Datenlieferungen oder Urbelege zur Neueinreichung an den 
Rechnungssteller zurückgegeben werden. Verzögerungen bei der Rechnungsprüfung 
und -bezahlung gehen nicht zu Lasten der KKH. Eine Abweisung der Gesamt-
abrechnung ist nur bei folgenden Fehlern möglich: 

 
- Nichtbeachtung der Regelungen zur Kennzeichnung und Sortierung der Urbe-

lege, 

- Nicht ordnungsgemäße oder fehlerhafte Angaben auf den Urbelegen, 

- Nichtbeachtung der inhaltlichen Mindestanforderungen an den Begleitzettel für 
Urbelege (Anlage 4 der Richtlinien nach § 302 SGB V), 

- Nicht ordnungsgemäße Übermittlung der Datei und Dateistrukturen nach § 
302 SGB V. 
 

(20) Abrechnungen auf anderen als nach den Richtlinien definierten Wegen darf die  
KKH zurückweisen. 
 

(21) Überträgt ein Zugelassener die Abrechnung einer Abrechnungsstelle, so hat der 
Zugelassene die KKH unverzüglich schriftlich hierüber zu informieren. Der KKH ist der 
Beginn und das Ende des Auftragsverhältnisses, der Name der beauftragten 
Abrechnungsstelle und das Institutionskennzeichen, unter dem die Abrechnungsstelle 
die Rechnungslegung vornimmt, sowie die Erteilung und der Entzug einer Inkasso-
Vollmacht, mitzuteilen. 
 

(22) Das Abrechnungszentrum ist verpflichtet, sich ebenfalls gemäß Abs. 2 zum maschinel-
len Datenaustausch anzumelden. Abrechnungszentren liefern die Abrechnung aus-
schließlich auf dem Wege der elektronischen Datenübertragung oder auf maschinell 
verwertbaren Datenträgern nach Abs. 1. 
 

(23) Der Zugelassene ist für die Einhaltung der gesetzlichen und vertraglichen Regelungen 
durch das Abrechnungszentrum verantwortlich. 
 

(24) Hat der Zugelassene dem Abrechnungszentrum eine Inkasso-Vollmacht erteilt, erfolgt 
die Zahlung an das Abrechnungszentrum für die KKH mit schuldbefreiender Wirkung. 
Wird dem Abrechnungszentrum die Inkasso-Vollmacht entzogen, ist dies der KKH 
durch Einschreiben-Rückschein zur Kenntnis zu bringen. Die schuldbefreiende 
Wirkung der Zahlung der KKH an das Abrechnungszentrum entfällt 3 Arbeitstage nach 
Eingang der Mitteilung über den Entzug der Inkasso-Vollmacht. 
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(25) Sofern die Rechnungslegung einer Abrechnungsstelle gemäß Ziffer 20 übertragen wer-
den soll, ist der Leistungserbringer unter besonderer Berücksichtigung der von ihm 
getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der 
Maßgaben dieses Vertrages und des § 6 Abs. 1 BDSG durch den Zugelassenen 
auszuwählen. Die getroffene Vereinbarung über Datenschutz und Datensicherung mit 
dem Leistungserbringer (Abrechnungsstelle) ist der KKH vorzulegen. 
 

(26) Für Anspruchsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG), dem 
Bundesvertriebenengesetz (BVFG), dem Bundesentschädigungsgesetz (BEG), dem 
Bundesversorgungsgesetz (BVG), dem Bundessozialhilfegesetz (BSHG), dem Häft-
lingshilfegesetz (HHG), dem Opferentschädigungsgesetz (OEG), dem Bundesinfekti-
onsschutzgesetz (BInfSchG), dem Soldatenversorgungsgesetz (SVG) sowie Personen, 
die nach zwischenstaatlichem Krankenversicherungsrecht im Auftrag ausländischer 
Krankenversicherungsträger betreut werden, ist der KKH eine zusätzliche Einzel-
rechnung in Papierform zu erstellen. Die Verordnung(en) ist/ sind der monatlichen 
Abrechnung stets gesondert beizufügen. 
 

Verwendung des Institutionskennzeichens 
 
(1) Jede zugelassene Betriebsstätte/ Niederlassung verfügt gemäß § 293 SGB V über ein 

eigenes Institutionskennzeichen (IK), das sie bei der Abrechnung mit der KKH 
verwendet.  
 

(2) Ein Zugelassener, der über mehrere Betriebsstätten verfügt (Filialunternehmen), kann 
seine Abrechnung für diese Betriebsstätten zentral vorzunehmen (analog einem exter-
nen Rechenzentrum). Er muss für diese zentrale Abrechnungsstelle ein von der fachli-
chen Zulassung unabhängiges, gesondertes IK beantragen. 
 

(3) Besitzt der Zugelassene neben der Abgabeberechtigung für Hilfsmittel die 
Abrechnungsberechtigung für weitere Leistungsbereiche, sind separate IK für die ein-
zelnen Leistungsbereiche zu führen. 
 

(4) Das IK ist bei der Sammel- und Verteilstelle IK der Arbeitsgemeinschaft 
Institutionskennzeichen (SVI), Alte Heerstr. 111, 53757 St. Augustin, Telefon: 
02241/231-1800 Fax: 02241/231-1334 zu beantragen.  
 

(5) Änderungen der unter dem IK gespeicherten Daten wie z. B. Name, aktuelle Anschrift 
und Bankverbindung sind ausschließlich der SVI unverzüglich mitzuteilen. Mitteilungen 
an die KKH oder ihre mit der Abrechnungsprüfung beauftragten Dienstleister werden 
nicht berücksichtigt. 
 

(6) Das gegenüber der KKH verwendete IK ist bei der Zulassung mitzuteilen. Abrech-
nungen mit der KKH erfolgen ausschließlich unter diesem IK. 
 

(7) Das IK des Zugelassenen ist in jedem Versorgungsvorschlag, jeder Abrechnung sowie 
im Schriftwechsel anzugeben. Versorgungsvorschläge/ Abrechnungen ohne IK, mit 
fehlerhaftem IK oder unbekanntem IK werden von der KKH abgewiesen. 
 

(8) Die unter dem gegenüber der KKH verwandten IK bei der SVI gespeicherten Angaben, 
einschließlich der Bank- und Kontoverbindung sind verbindlich für die Ab-
rechnungsbegleichung durch die KKH. Andere Bank- und Kontoverbindungen werden 
von der KKH bei der Abrechnung nicht berücksichtigt, mit Ausnahme von Zahlungen 
an andere Kontoverbindungen z. B. wegen Pfändung, Insolvenz etc. 
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Anlage 06: „Bestätigung Beratung des Versicherten“ 
 

Dokumentation gemäß § 127 Absatz 5 Satz 1 und 2 SGB V 

Beratung des Versicherten vor Versorgung mit Hilfsmitteln 

 

Versorgender Leistungserbringer: 
 

 
 

Firmenstempel und IK 

Beratende/r Mitarbeiter/in: 
 

 
 

Versicherte/r: 
 
Name, Vorname 

   
Versichertennummer oder Geburtsdatum 

 
ggf. Name und Anschrift Betreuungsperson/ gesetzlicher Vertreter 

 
Datum der Beratung:                           ___________________________________________________________ 
 
Form des Beratungsgesprächs:   persönliche Beratung in den Geschäftsräumen 
     telefonische Beratung 
     vor Ort Beratung (z. B. Hausbesuch, Krankenhaus, Pflegeheim) 
 
Der o. g. Leistungserbringer hat   mich persönlich und/oder 

  meine Betreuungsperson (ges. Vertreter/Bevollmächtigten oder Angehörigen) 
 
vor der Übergabe des Hilfsmittels/der Hilfsmittel umfassend beraten, insbesondere darüber 
 

- welche Produkte und Versorgungsmöglichkeiten für meine konkrete Versorgungssituation geeignet und medi-
zinisch notwendig sind, 

- die ich ohne Mehrkosten erhalten kann und 
- welche zusätzliche/n Leistung/en (die mit Versorgung im Zusammenhang stehenden Leistungen) wie z. B. 

notwendige Änderungen, Reparaturen des Hilfsmittels, Hinweise zum Gebrauch, für mich geeignet und not-
wendig sind. 

 
Konkret für mich notwendig ist/sind folgende Hilfsmittel:  
 

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 
 

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 
 

Bezeichnung: ___________________________Hilfsmittelpositionsnummer: ____________________________ 
 

Eine Kopie des Nachweises der Beratung habe ich auf meinen Wunsch hin erhalten.  Ja   □ Nein   □ 

 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift Versicherte/r*  Beratende/r Mitarbeiter/in 
 
*Unterschrift der Betreuungsperson oder des gesetzlichen Vertreters bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
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Anlage 07: „Mehrkostendokumentation“ 
 

    

Dokumentation gemäß § 127 Absatz 5 Satz 5 SGB V 

Mehrkostenerklärung des Versicherten zur Versorgung mit Hilfsmitteln 
 

 

Versorgender Leistungserbringer: 
 

 
 

Firmenstempel und IK 

Beratende/r Mitarbeiter/in:  
 

 

 

Versicherte/r: 
 
Name, Vorname 

 
Versichertennummer oder Geburtsdatum 

 
ggf. Name und Anschrift Betreuungsperson/ gesetzlicher Vertreter 

 
 
 
Der o. g. Leistungserbringer hat   mich persönlich und/oder  

  meine Betreuungsperson (ges. Vertreter/Bevollmächtigten oder Angehörigen)  
 
vor der Übergabe des Hilfsmittels/der Hilfsmittel umfassend beraten. 
 
 
Obwohl ich eine hinreichende Auswahl mehrkostenfreier individueller Versorgungsangebote erhalten habe, entscheide 
ich mich für ein anderes Produkt und übernehme hierfür die Mehrkosten. 

 
Die Mehrkosten betragen: ______________ EUR 

 
 
Mir ist bekannt, dass 

- eine nachträgliche Erstattung der gezahlten Mehrkosten durch meine Krankenkasse nicht erfolgen kann und 
- ich dadurch bedingte höhere Folgekosten, z. B. bei Reparaturen und Wartungen, selbst trage. 
 

Ein Exemplar der Erklärung habe ich auf meinen Wunsch hin erhalten.         Ja  □    Nein   □ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum  Unterschrift Versicherte/r*  Beratende/r Mitarbeiter/in 
 
*Unterschrift der Betreuungsperson oder des gesetzlichen Vertreters bei Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben  
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Anlage 08: „Bestätigung Empfang, Einweisung, Funktionsprüfung“ 
 
Versicherten-Nr.: ______________________ 
 
Herr/Frau: ________________________________________________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________________ 
 
Datum: ___________________________ 

 
Bestätigung des Empfangs, der Einweisung und der Funktionsprüfung 
 
Der/die oben genannte Versicherte, der/die gesetzliche Vertreter/in, der/die pflegende  
Person, der/die Angehörige/r  
 
hat am: ___________________________  
 
folgendes Hilfsmittel: _________________________________________________________ 
 
Hersteller: _________________________________________________________________ 
 
Hilfsmittelpositionsnummer: ___ . ___ . ___ . __ . _____ 
 
als Sachleistung für die Dauer vom ___ . ___. ______ bis ___ . ___. ______ (Versorgungs-
zeitraum nur bei Miete) erhalten.  
 
Für dieses Hilfsmittel sind regelmäßige sicherheitstechnische  
Kontrollen oder Wartungen erforderlich:               ja   nein 
 
Vereinbarung: 
 
Der die oben genannte Versicherte, der/die gesetzliche Vertreter/in, der/die pflegende Per-
son, der/die Angehörige/r erklärt hiermit, dass er/sie das Hilfsmittel in einwandfreiem, ge-
brauchsfähigem Zustand erhalten hat und eine Einweisung in die sachgerechte Handha-
bung, Anwendung, Reinigung und den Betrieb des Hilfsmittels sowie eine Funktionsprüfung 
erfolgt ist. 
 
Der/die Versicherte verpflichtet sich:  
 

1. das Hilfsmittel ordnungsgemäß und sorgfältig zu behandeln, 
2. Beschädigungen, die vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurden, auf ei-

gene Kosten zu beheben, 
3. elektrisch betriebene Hilfsmittel vor unsachgemäßer Wässerung zu schützen, 
4. das Hilfsmittel gegen Schaden durch Dritte, Verlust oder Diebstahl hinreichend zu si-

chern, 
5. das Hilfsmittel nicht an andere Personen zu übereignen, zu verleihen oder zu ver-

pfänden, 
6. das Hilfsmittel dem o.g. Vertragspartner der KKH oder einem von der KKH mit der 

Rückholung des Hilfsmittels beauftragten Vertragspartner zurückzugeben, wenn die 
Gründe für die Verwendung entfallen bzw. die Versorgung endet, 

7. ausschließlich den o.g. Vertragspartner zu informieren, soweit Service-/Reparaturleis-
tungen notwendig werden, 

8. den Vertragspartner der KKH über einen Kassen- und/oder Wohnortwechsel unver-
züglich zu informieren. 

 



Anlage 08: „Bestätigung Empfang, Einweisung, Funktionsprüfung“  
zum Rahmenvertrag über die Versorgung mit Hilfsmitteln  
zur apparativen Kompressionstherapie (PG 17) 

in der Fassung vom 15.07.2022 
 

 

Seite 2 von 2 

Bei Miete bleibt das Hilfsmittel Eigentum des versorgenden Vertragspartners der KKH. Es 
findet kein Eigentumsübergang zum Versicherten statt. 
 
Wenn die Gründe für die Versorgung entfallen, ist das Hilfsmittel an den o.g. Vertragspartner 
zurückzugeben. In diesem Fall setzen Sie sich bitte mit dem o.g. Vertragspartner oder Ihrer 
KKH Servicestelle in Verbindung. Oder Sie informieren die KKH über das Kontaktformular 
„Rückholung“ auf der KKH-Website https://www.kkh.de/versicherte/a-z/hilfsmittel/kontaktfor-
mular-abholung. 
 
 
 
 
_______________, den____________ _______________________________________ 
      Unterschrift Versicherter1 
 
oder Unterschrift von, sofern durch den Versicherten nicht möglich: 
 
 
 
 
_______________, den____________ _______________________________________ 

Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in, pfle-
gende/r Person, Angehörige/r 

  
 
Der Vertragspartner bestätigt, eine Einweisung des Versicherten und eine Funktionsprüfung 
des Hilfsmittels beim Versicherten vor Ort entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen 
mit der KKH und analog § 5 MPBetreibV ordnungsgemäß durchgeführt zu haben. 
 
 
 
 
_______________, den____________ _______________________________________ 
 Unterschrift und Stempel Vertragspartner 

 
1
 Unterschrift des gesetzlichen Vertreters bei Personen, die das 15. Lebensjahr noch nicht vollendet 

haben. 
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Anlage 09: „Nachbetreuung“ 

(ist spätestens nach 12 Wochen nach Abgabe des Kompressionsgerätes durchzuführen) 

 

Versichertendaten: 

Name:  ___________________________ Vorname: _____________________________________ 

Telefon: ___________________________ Versicherten-Nr.: _______________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________________________ 

 

Datum der Versorgung:___________________ Datum der Befragung:_____________________ 

 

Welches Hilfsmittel zur apparativen Kompressionstherapie wurde eingesetzt? 

 

___________________________________________________________________________ 
 
Behandlung mit: 

O Beinmanschette/n  o Armmanschette/n  o Hosenmanschette 

O Erweiterung/en für ___________________________________________________________________ 

O Halbjackenmanschette o Jackenmanschette 

O Sondermaßanfertigung für _____________________________________________________________ 

 

 

Versichertenbefragung: 

 
Häufigkeit der Behandlung: ____________ mal pro Tag ______________ mal pro Woche 

Dauer der Therapieeinheiten: _________ min. 

Gewählter Druck: _________ mmHg 

 

Wohlbefinden während der Behandlung: o angenehm  o unangenehm 

____________________________________________________________________________________ 

Therapieerfolg: o sehr gut  o kein Erfolg 

____________________________________________________________________________________ 

Verbesserung der Lebensqualität: o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

Verbesserung Schmerzempfinden nach der Behandlung: o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

Handhabung des Gerätes: o einfach  o kompliziert 

____________________________________________________________________________________ 

Wurde ein Verlaufsprotokoll geführt? o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

Wird eine weitere Versorgung mit einem Hilfsmittel der apparativen Kompressionstherapie gewünscht? 

o ja  o nein ___________________________________________________________________________ 

 

Welche Maßnahmen erfolgen zur weiteren Entstauungstherapie? 

Manuelle Lymphdrainage: Wie oft pro Woche ________ o 30 Min. o 45 Min. o 60 Min. 

Kompressionsstrumpf o ja  o nein 

Sonstige:____________________________________________________________________________ 
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Einschätzung Leistungserbringer: 

 

Ist die Compliance des Versicherten gegeben? o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

Kann durch geeignete Maßnahmen die Compliance erhöht werden? o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

Erfolgte eine Rücksprache mit den behandelten Ärzten/Therapeuten? o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

Ist die vorhandene Versorgung geeignet? o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

Gibt es Alternativen zu der vorhandenen Versorgung? o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

Ist eine erneute Beratung/Bedarfsfeststellung beim Versicherten vor Ort erforderlich? o ja  o nein 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

_____________________________________                         ___________________________________________________ 

Name Mitarbeiter/in      Unterschrift  
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